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3. Pflegevorsorge

Im Jahr 1993 wurde in Österreich eine umfassende
Reform der Pflegevorsorge durchgeführt. Mit dem
Inkrafttreten des Bundespflegegeldgesetzes
(BPGG), BGBl. Nr. 110/1993, und den neun korres-
pondierenden Landespflegegeldgesetzen wurde
ein siebenstufiges, bedarfsorientiertes Pflegegeld
eingeführt. Auf dieses Pflegegeld besteht unabhän-
gig von Einkommen und Vermögen sowie der Ursa-
che der Pflegebedürftigkeit ein Rechtsanspruch.
Damit gibt es ein geschlossenes Pflegegeldsystem,
dem alle Pflegebedürftigen angehören.

Parallel dazu wurde zwischen Bund und Ländern
eine Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen
des Bundes und der Länder für pflegebedürftige
Personen (Pflegevorsorge-Vereinbarung), BGBl.
Nr. 866/1993, abgeschlossen, die am 1. Jänner

1994 in Kraft trat. Darin verpflichten sich die Länder
für einen dezentralen flächendeckenden Auf- bzw.
Ausbau der sozialen Dienste zu sorgen.

Das Hauptziel der Reform der Pflegevorsorge war
es, pflegebedürftige Menschen durch eine direkte
Geldleistung finanziell zu entlasten sowie durch ein
Angebot an sozialen Dienstleistungen ein selbst-
ständiges, bedürfnisorientiertes Leben zu ermögli-
chen und auch die Teilnahme am sozialen Leben zu
verbessern.

Pflege soll für alle Betroffenen leistbar sein und darf
nicht zu finanzieller Abhängigkeit und Armut führen.
In diesem Sinne ist auch darauf hinzuweisen, dass
das Pflegegeld in erster Linie den unteren Einkom-
mensschichten zugute kommt und somit auch einen
Beitrag zur Armutsbekämpfung leistet.

3.1. PflegegeldbezieherInnen

3.1.1. Anzahl der PflegegeldbezieherInnen 
und Aufwand

Zwischen 2003 und 2008 ist die Anzahl von Pflege-
geldbezieherInnen nach dem Bundespflegegeldge-
setz um 12% (2003: 305.246, 2008: 341.978) ge-
stiegen.

Die meisten BezieherInnen (34%) sind in der Stufe
2. 68% der BezieherInnen sind Frauen.

Der Aufwand für Pflegegeldleistungen des Bundes
lag im Jahr 2007 bei 1,69 Mrd. EUR.

Bei den PflegegeldbezieherInnen nach den Lan-
despflegegeldgesetzen ergibt sich zwischen 2002
und 2006 folgendes Bild:

Der Anstieg zwischen 2002 und 2006 beträgt 12%.
Besonders starke Anstiege sind bei den Stufen 1
und 7 zu beobachten.

Im Dezember 2006 bezogen 59.500 Personen Pfle-
gegeld nach den Landespflegegeldgesetzen. Der
Frauenanteil liegt bei 66%. Mit 31% ist der Beziehe-
rInnenanteil in der Stufe 2 am höchsten, gefolgt von
den Stufen 1 und 3 (analog zu den Bundespflege-
geldbezieherInnen).            

PflegegeldbezieherInnen 2003 – 2008 
(nach dem Bundespflegegeldgesetz)1)

Jahr 2003 2008
Steigerung

 2003 – 2008 in %
Stufe 1 61.667 74.574 21

Stufe 2 109.086 116.433 7

Stufe 3 52.012 55.979 8

Stufe 4 45.974 52.346 14

Stufe 5 24.786 27.129 9

Stufe 6 6.952 9.585 38

Stufe 7 4.769 5.932 24

Gesamt 305.246 341.978 12

Quelle: Bericht des Arbeitskreises für Pflegevorsorge,
Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger

1) ohne Opferfürsorge und Landeslehrer

PflegegeldbezieherInnen der Länder, 
2002 – 20061)

2002 2006
Steigerung

2002 – 2006 in %
Stufe 1 10.300 12.200 18

Stufe 2 16.600 18.600 12

Stufe 3 10.300 11.300 10

Stufe 4 6.900 7.700 12

Stufe 5 4.600 4.700 2

Stufe 6 3.000 3.200 7

Stufe 7 1.600 1.900 19

Gesamt 53.300 59.500 12

Quelle: Bericht des Arbeitskreises für Pflegevorsorge

1) Stand Dezember
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Der Aufwand für Pflegegeldleistungen der Länder
hat im Jahr 2006 301,5 Mio. EUR betragen.

3.1.2. Antragsbewegungen im Bereich 
der Pensionsversicherungsträger

Die linke Tabelle gibt die Zahl der Verfahren auf Zu-
erkennungen eines Pflegegeldes für das Jahr 2007
wieder.

Die folgende Tabelle gibt die Zahl der Verfahren auf
Erhöhung des Pflegegeldes für das Jahr 2007 wie-
der.

3.1.3. Anzahl der Klagen gegen 
Pflegegeldbescheide der 
Pensionsversicherungsträger

Gegen Pflegegeldbescheide besteht die Möglich-
keit der Klage beim Arbeits- und Sozialgericht.

Nachstehend ist die Anzahl der Klagen gegen Pfle-
gegeldbescheide der Pensionsversicherungsträger
für das Jahr 2006 dargestellt :    

PflegegeldbezieherInnen des Bundes 1)

Männer Frauen Gesamt
Anteil in %
insgesamt

Monatsbetrag
2008 in EUR

Monatsbetrag
ab 1.1.2009 in EUR

Stufe 1 20.863 53.711 74.574 22 148,3 154,2
Stufe 2 39.613 76.820 116.433 34 273,4 284,3
Stufe 3 18.800 37.179 55.979 16 421,8 442,9
Stufe 4 17.790 34.556 52.346 15 632,7 664,3
Stufe 5 8.711 18.418 27.129 8 859,3 902,3
Stufe 6 3.415 6.170 9.585 3 1.171,70 1.242,00
Stufe 7 1.880 4.052 5.932 2 1.562,10 1.655,80
Gesamt 111.072 230.906 341.978 100

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger
1) ohne Opferfürsorge und Landeslehrer, Stand Februar 2008

PflegegeldbezieherInnen der Länder, Dezember 2006

Männer Frauen Gesamt
Anteil in %
insgesamt

Monatsbetrag in 
EUR

Monatsbetrag ab 
1.1.2009 in EUR

Stufe 1 3.800 8.300 12.200 21 148,3 154,2
Stufe 2 6.000 12.700 18.600 31 273,4 284,3
Stufe 3 3.900 7.300 11.300 19 421,8 442,9
Stufe 4 2.600 5.000 7.700 13 632,7 664,3
Stufe 5 1.600 3.100 4.700 8 859,3 902,3
Stufe 6 1.500 1.700 3.200 5 1.171,70 1.242,00
Stufe 7 700 1.100 1.900 3 1.562,10 1.655,80
Gesamt 20.200 39.300 59.500 100

Quelle: Bericht des Arbeitskreises für Pflegevorsorge 2006

Pflege – Neuanträge, 2007

eingelangte 
Neuanträge 70.600
Summe aller 
erledigten 
Neuanträge 71.600 100%
davon erstmalige 
Zuerkennungen, 
insgesamt 53.600 75%

davon Stufe 1 19.900 37%
davon Stufe 2 20.500 38%
davon Stufe 3 5.800 11%
davon Stufe 4 4.600 9%
davon Stufe 5 1.900 4%
davon Stufe 6 600 1%
davon Stufe 7 400 1%

100%
Ablehnungen 10.700 15%
Sonstige 
Erledigungen 1 7.300 10%

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

1) Weiterleitungen an andere Entscheidungsträger, 
Verfahrenseinstellungen wegen Tod des/der AntragstellerIn
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3.2. Novellen im Bereich der Pflegevorsorge

BGBl. I Nr. 132/2005
Mit dem Sozialversicherungs-Änderungsgesetz
2005 wurde mit Wirksamkeit 1. Jänner 2006 eine
neue begünstigte Selbstversicherung in der Pensi-
onsversicherung für Zeiten der Pflege eines nahen
Angehörigen geschaffen. Es muss zumindest ein
Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 3 vorliegen. In
diesen Fällen übernimmt der Bund, wie bei der be-
reits bestehenden Möglichkeit der begünstigten
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung,
den fiktiven Dienstgeberbeitrag.

Als Beitrag zur Selbstversicherung sind 10,25%
der Beitragsgrundlage, die mit 1.350,00 EUR (ab
2008: 1.456,62 EUR) festgesetzt wurde, zu zahlen.
Der Eigenbeitrag, den der selbstversicherte Ange-
hörige zu leisten hat, betrug im Jahr 2006 monat-
lich 138,38 EUR bzw. beträgt im Jahr 2008 monat-
lich 149,30 EUR. Die Differenz auf den vollen Pen-
sionsversicherungsbeitrag trägt der Bund.

Da anzunehmen ist, dass der auf die Pflegeperson
entfallende Beitragsteil durch das Pflegegeld finan-

ziert wird, wurde daher auch für diese Fälle in § 12
Abs. 3 Z 2 BPGG eine Ausnahmebestimmung vom
Ruhen des Pflegegeldes festgelegt: Bei statio-
närem Krankenhausaufenthalt wird das Pflegegeld
im Umfang der Beitragshöhe ausbezahlt.

BGBl. I Nr. 89/2006
Im Rahmen des Bundesgesetzes, mit dem ein
Bundesgesetz über die Übertragung der Aufgaben
des Bundespensionsamtes an die Versicherungs-
anstalt öffentlich Bediensteter (Bundespensions-
amtübertragungs-Gesetz – BPAÜG) erlassen wur-
de, wurde auch das Bundespflegegeldgesetz no-
velliert.

Nach den Bestimmungen des BPAÜG hat die Ver-
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter mit Wir-
kung vom 1. Jänner 2007 im übertragenen Wir-
kungsbereich alle am 31. Dezember 2006 vom Bun-
despensionsamt wahrgenommenen Aufgaben zu
vollziehen.

Pflegegeld – Erhöhungsanträge, 2007

eingelangte 
Erhöhungsanträge 79.800

Summe der 
erledigten 
Erhöhungsanträge 80.500 100%

davon 
Zuerkennung eines 
höheren 
Pflegegeldes 54.600 68%

davon Stufe 2 10.100 18%

Stufe 3 12.200 22%

Stufe 4 14.800 27%

Stufe 5 11.200 20%

Stufe 6 3.800 7%

Stufe 7 2.600 5%

100%

Ablehnungen 16.300 20%
Sonstige 
Erledigungen 1) 9.600 12%

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

1) Weiterleitungen an andere Entscheidungsträger, 
Verfahrenseinstellungen wegen Tod des/der AntragstellerIn

Pflege-Entscheidungen PV-Träger, 2006

absolut Anteil
Entscheidungen der 
Pensionsversicherungsträger 
(Neu- und Erhöhungsanträge) 150.300
Eingebrachte Klagen 6.400
Anteil Klagen/Entscheidungen 4%
Erledigungen der Arbeits- und 
Sozialgerichte 6.300 100%
davon

Stattgebungen 500 8%
Vergleiche 2.900 45%
Klagerücknahmen 2.000 32%
Abweisungen 800 13%

sonstige Erledigungen1 100 2%

Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

1) Einstellungen wegen Tod des/der AntragstellerIn
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Dazu zählen auch Aufgaben als Entscheidungsträ-
ger im Bereich des Bundespflegegeldgesetzes. Es
wurde daher im gegenständlichen Bundesgesetz
auch das Bundespflegegeldgesetz dahingehend
geändert, als die Änderung des Entscheidungsträ-
gers auch im BPGG nachvollzogen wurde.

BGBl. I Nr. 31/2007
Mit dem Sozialrechts-Änderungsgesetz 2007 ist es
im Bereich der begünstigten Weiter- oder Selbst-
versicherung in der Pensionsversicherung für Zei-
ten der Pflege eines nahen Angehörigen insoweit
zu einer Verbesserung pflegender Angehöriger ge-
kommen, als eine Verpflichtung des Bundes zu ei-
ner zeitlich befristeten Tragung der überwiegen-
den bzw. gesamten Beitragslast zugunsten freiwil-
lig pensionsversicherter pflegender Angehöriger
mit Wirkung ab 1. Juli 2007 geschaffen wurde.

Nach dem neuen § 77 Abs. 9 des Allgemeinen So-
zialversicherungsgesetzes (ASVG) und den gleich-
artigen Parallelregelungen in den übrigen Sozialver-
sicherungsgesetzen wird vorgesehen, dass der

Bund neben der schon bislang vorgesehenen Über-
nahme des Dienstgeberbeitrages in Hinkunft für
längstens 48 Kalendermonate auch die Hälfte jenes
Beitragteiles übernimmt, der auf die freiwillig versi-
cherte Pflegeperson entfällt (Dienstnehmerbeitrag),
wenn ein naher Angehöriger mit Anspruch auf Pfle-
gegeld der Stufe 4 gepflegt wird; hat der nahe Ange-
hörige zumindest Anspruch auf Pflegegeld der
Stufe 5, so trägt der Bund die Beiträge für längstens
48 Kalendermonate zur Gänze.

BGBl. I Nr. 34/2007, BGBl. I Nr. 51/2007
Durch die Novellen zum Bundespflegegeldgesetz
und die dazu erlassenen Richtlinien des Sozialmi-
nisteriums wurde mit Wirkung 1. Juli 2007 ein För-
dermodell zur 24-Stunden-Betreuung geschaffen,
um pflegebedürftigen Menschen mit Anspruch auf
Pflegegeld ab der Stufe 3 oder ihren Angehörigen
Zuwendungen aus dem Unterstützungsfonds für
Menschen mit Behinderung zur Förderung der 24-
Stunden-Betreuung zu Hause zu gewähren.

3.3. Qualitätssicherung

Seit der Einführung des Pflegevorsorgesystems
wird ein besonderes Augenmerk auf die Treffsicher-
heit des Pflegegeldes und die Sicherung der Quali-
tät der erbrachten Pflege gelegt. Obwohl durch wis-
senschaftliche Studien belegt wurde, dass die
Pflege innerhalb der Familie von hoher Qualität ist,
sollten weitere Maßnahmen gesetzt werden, um
eine bestmögliche Pflegesituation für alle Beteilig-
ten zu erreichen. Außerdem ist das Wissen über die
konkrete Pflegesituation von Pflegegegeldbeziehe-
rInnen auch eine entscheidende Voraussetzung für
die Weiterentwicklung des Systems.

Es wurde daher mit der Novelle zum Bundespflege-
geldgesetz, BGBl. I Nr. 69/2001, durch § 33a eine
gesetzliche Grundlage für die Verwirklichung eines
Qualitätssicherungssystems im Bereich der Pflege-
vorsorge geschaffen. Diesem Bereich kommt durch
seine gesetzliche Verankerung verstärkt Bedeu-
tung zu. Zu diesem Zweck ist unter anderem die
Möglichkeit vorgesehen, Maßnahmen zur Intensi-
vierung der Qualitätssicherung zu ergreifen. Die
Überprüfung der Pflege durch Hausbesuche stellt
dazu ein wichtiges Instrument dar. Gleichzeitig wird
auch ein hoher Stellenwert der Beratung und Infor-
mation aller beteiligten Personen eingeräumt. In
diesem Sinne sind die Hausbesuche auch als Unter-
stützung der pflegenden Angehörigen gedacht.

Die Hausbesuche werden von diplomierten Ge-
sundheits- und Krankenpflegepersonen gemacht,
die ein spezifisches Wissen über die häusliche
Pflege mitbringen und über eine hohe Beratungs-
kompetenz verfügen. Es wird dabei die konkrete
Pflegesituation erfasst, wobei der Schwerpunkt auf
die Information und Beratung der Pflegegeldbezie-
herInnen und ihrer pflegenden Angehörigen gelegt
wird.

Nach der Durchführung von 2 Modellprojekten
(2001 und 2003) und einer positiven Evaluierung
durch das Österreichische Bundesinstitut für Ge-
sundheitswesen (ÖBIG), wurde die Qualitätssi-
cherung als laufende Maßnahme implementiert
und wird seit Oktober 2004 laufend durchgeführt.
Bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern
wurde ein Kompetenzzentrum zur Koordination
und Durchführung eingerichtet.

Im Zeitraum Juli 2001 bis August 2007 wurden ins-
gesamt 20.146 Hausbesuche bei Pflegegeldbe-
zieherInnen des Bundes durchgeführt. Bei der
Auswahl der PflegegeldbezieherInnen wurde im-
mer auf spezielle Situationen Bedacht genommen:
Für die ersten Besuchsrunden wurden Pflegegeld-
bezieherInnen der höheren Stufen (ab Stufe 3 bzw.
4) ausgewählt, die zum Teil auch ein zusätzliches
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Kriterium – beispielsweise Wohnort außerhalb der
Großstädte oder in der Altersgruppe zwischen 76
und 90 Jahren – erfüllten. Ein weiterer Aspekt war,
dass Pflegebedürftige besucht wurden, die erst seit
Kurzem mit der Pflege bzw. Betreuung konfrontiert
waren. Seit Oktober 2006 werden im Hinblick auf die
wesentliche Bedeutung präventiver Maßnahmen
auch pflegebedürftige Menschen, denen ein Pflege-
geld in Höhe der Stufen 1 oder 2 gewährt wurde, ein-
bezogen. Im Jahr 2008 wurden rund 17.000 Haus-
besuche durchgeführt werden. In dieser Zahl sind
auch PflegegeldbezieherInnen inkludiert, denen
eine Förderung zur Unterstützung der 24-Stunden-
Betreuung gewährt wurde.

3.3.1. Auswertung der Hausbesuche

Die Auswertungen des Kompetenzzentrums „Qua-
litätssicherung in der häuslichen Pflege“ der Sozial-
versicherungsanstalt der Bauern über die durchge-
führten Hausbesuche zeigen folgende wesentliche
Ergebnisse:

Mehr als zwei Drittel aller Befragten waren zwischen
76 und 90 Jahre alt.

Immerhin lebt beinahe ein Drittel (31 Prozent) der
besuchten PflegegeldbezieherInnen alleine, wobei
es sich dabei vorwiegend um Personen mit den Pfle-
gegeldstufen 1 bis 4 handelt.

In den Städten Wien, Linz und Graz überwiegen die
Ein- bis Zweipersonenhaushalte, im ländlichen Be-
reich – insbesondere in bäuerlichen Familienstruk-
turen – bestehen mehr Großfamilien.

Gesamteindruck – Pflegequalität
Aufgrund verschiedener Kriterien – wie etwa der
körperlichen Hygiene, des Hautzustandes oder der
Hygiene im Umfeld – haben die durch ihre Ausbil-
dung dafür qualifizierten Pflegefachkräfte auch
den Gesamteindruck der/des Pflegebedürftigen
beurteilt und folgenden Kategorien zugeordnet:

Bei 98% der Personen wurde also eine sehr gute
oder gute Pflegequalität vorgefunden und lediglich
bei 20 PflegegeldbezieherInnen wurde eine Ver-
wahrlosung konstatiert. Zu den als mangelhaft qua-
lifizierten Fällen ist anzumerken, dass dabei nicht
immer kurative Defizite vorlagen. Trotzdem wurden
sämtliche Situationsberichte, in denen der Gesamt-
eindruck mit „mangelhaft“ oder „verwahrlost“ beur-
teilt wurde, an die zuständigen Pensionsversiche-
rungsträger weitergeleitet, um allfällige Maßnah-
men zur Verbesserung der Pflegesituation zu er-
greifen. So kann das Pflegegeld bei missbräuch-
licher Verwendung teilweise oder zur Gänze durch
Sachleistungen ersetzt oder sogar ruhend gestellt
werden, wenn die Annahme der Sachleistung ohne
triftigen Grund verweigert wird.

Beratungs- und Informationsbedarf
Durchschnittlich war bei mehr als 75 Prozent der
besuchten PflegegeldbezieherInnen ein Informati-
ons- und Beratungsbedarf gegeben.

Ein sehr hoher Beratungsbedarf bestand über Hilfs-
mittel, das Angebot von sozialen Diensten und Kurz-
zeitpflegemöglichkeiten sowie über das Pflegegeld.
In den wenigen Fällen, in denen die gewünschten In-
formationen nicht unmittelbar vor Ort erteilt werden
konnten, wurde auf andere Serviceeinrichtungen –
wie etwa das Pflegetelefon des Bundesministeri-
ums für Soziales und Konsumentenschutz (BMSK)
– verwiesen.

Alter und Geschlecht

Frauen 13.270 66%

Männer 6.880 34%

Durchschnittsalter ~ 78 Jahre

Frauen ~ 80 Jahre

Männer ~ 75 Jahre

Quelle: Kompetenzzentrum in der häuslichen Pflege

Familiäre Situation und Haushaltsgröße

PflegegeldbezieherIn lebt 
alleine 6.170 31%
PflegegeldbezieherIn lebt mit 
anderen Personen 13.980 69%
Durchschnittliche 
Haushaltsgröße 2,6 Personen

Quelle: Kompetenzzentrum in der häuslichen Pflege

Der Gesamteindruck bewertet neben der Körper-
pflege auch die Hygiene im Umfeld:

Sehr gut 12.620 63%

Gut 7.100 35%

Mangelhaft 400 2%

Verwahrlost 20 0,10%

Quelle: Kompetenzzentrum in der häuslichen Pflege
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3.4. Maßnahmen für betreuende Angehörige

3.4.1. Projekt „Unterstützung für 
pflegebedürftige Menschen mit 
demenziellen Erkrankungen und 
deren pflegende Angehörige“

Seit 1. Februar 2007 wird als Verbesserung für pfle-
gende Angehörige von demenziell erkrankten Pfle-
gebedürftigen ein Projekt zur Unterstützung für pfle-
gebedürftige Menschen mit demenziellen Erkran-
kungen und deren pflegende Angehörige durchge-
führt. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit
der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt
und dem Verein Alzheimer Angehörige Austria.
Dabei wird die Möglichkeit einer Förderung der Fi-
nanzierung von Ersatzpflege aus dem Unterstüt-
zungsfonds für Menschen mit Behinderung nach
§ 21a BPGG angeboten. Mit der Durchführung des
Projektes ist das Bundessozialamt betraut.

Der Zuschuss soll als Beitrag zur Abdeckung der
Kosten für die Inanspruchnahme von professio-
neller oder privater Ersatzpflege dienen, wenn die
private Hauptpflegeperson verhindert ist. Diese
muss die/den demenziell erkrankte/n Pflegebedürf-
tige/n mit Bezug eines Pflegegeldes seit zumindest
einem Jahr überwiegend pflegen. Gefördert werden
Ersatzpflegemaßnahmen im Ausmaß von zumin-
dest 4 Tagen, höchstens jedoch vier Wochen jähr-
lich.

Die jährliche Höchstzuwendung für verhinderungs-
bedingt notwendige Ersatzpflegemaßnahmen be-
trägt:

1.200 EUR bei Pflege von Personen mit demen-
ziellen Erkrankungen, die ein Pflegegeld der
Stufen 1, 2 oder 3 beziehen,
1.400 EUR bei Pflege einer Person mit Bezug
eines Pflegegeldes der Stufe 4,
1.600 EUR bei Pflege einer Person mit Bezug
eines Pflegegeldes der Stufe 5,
2.000 EUR bei Pflege einer Person mit Bezug
eines Pflegegeldes der Stufe 6,
2.200 EUR bei Pflege einer Person mit Bezug
eines Pflegegeldes der Stufe 7.

Das Vorliegen einer demenziellen Erkrankung ist
nachzuweisen. Als Nachweis gilt: eine Bestätigung
der Behandlung durch einen Facharzt für Psychiat-
rie und/oder Neurologie, eine neurologische bzw.
psychiatrische Fachabteilung eines Kranken-
hauses, eine gerontopsychiatrische Tagesklinik

bzw. Ambulanz oder ein gerontopsychiatrisches
Zentrum.

Aufgrund der positiven Rückmeldungen der Betrof-
fenen wurde diese Maßnahme nunmehr implemen-
tiert und wird im Rahmen der nächsten Novelle zum
BPGG als Regelangebot des Bundes gesetzlich
verankert werden.

3.4.2. Studie „Betreuungsangebote für 
demenziell erkrankte Menschen – 
Demenzhandbuch“

Seitens des BMSK wurde die Gesundheit Öster-
reich GmbH, Fachbereich Österreichisches Bun-
desinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG) mit der
Durchführung des Projektes „Betreuungsangebote
für demenziell erkrankte Menschen“ mit Beginn
1. November 2006 beauftragt.

Kerninhalte der Studie sind:

die Ermittlung der aktuellen Fallzahl demenziell
Erkrankter in Österreich;
eine Bestandsaufnahme aller Angebote, die
speziell auf die Betreuung demenziell Erkrank-
ter ausgerichtet sind bzw. demenzgerechte
Dienste und Einrichtungen anbieten;
die Festlegung des qualitativen Bedarfes des
bestehenden Angebotes (Qualitätsstandards)
unter Einbeziehung von ExpertInnen sowie
die Abschätzung des quantitativen Bedarfes
unter Einbeziehung von ExpertInnen.

Kern dieses Projektes ist ein Demenzhandbuch, in
dem die entsprechenden Dienste und Einrich-
tungen aufgelistet und qualitativ beschrieben sind.

Das Demenzhandbuch steht als Download zur Verfü-
gung: www.bmsk.gv.at und www.pflegedaheim.at

Die gebundene Fassung dieses Handbuchs kann
weiters unter: broschuerenservice@bmsk.gv.at
und 0800/20 20 74 angefordert werden.

3.4.3. Pilotprojekt „Beratungsscheck – 
Fachliche Erstberatung für 
Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen“

Seit September 2006 wird von der Bundesarbeits-
gemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) das Pilotpro-
jekt „Beratungsscheck – Fachliche Erstberatung für
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Pflegebedürftige und ihre Angehörigen“ durchge-
führt, das vom BMSK gefördert wird.

In zwei ersten Projektphasen haben dabei pflegebe-
dürftige Menschen die Möglichkeit einer kosten-
losen Beratung (Dauer 1,5 Stunden) zu Hause
durch eine diplomierte Pflegefachkraft erhalten.

Dazu wurden den Bescheiden der Pensionsversi-
cherungsanstalt, mit denen ein Pflegegeld der Stu-
fen 1 bis 7 gewährt bzw. erhöht wurde, Gutscheine
für ein kostenloses Beratungsgespräch samt einer
entsprechenden Information beigelegt, sofern die
PflegegeldbezieherInnen den Wohnort im jewei-
ligen Projektzielgebiet hatten. Die Beratungsge-
spräche konnten bei einer vor Ort tätigen Landesor-
ganisation der BAG in Anspruch genommen wer-
den.

Von Jänner bis Ende März 2008 wurde eine dritte
Projektphase im Zielgebiet Steiermark durchge-
führt, wobei allen Personen, die bei der PVA erst-
mals ein Pflegegeld beantragten, bereits mit der An-
tragsbestätigung ein Beratungsgutschein übermit-
telt wurde.

Das Projekt wurde vom NPO-Institut der Wirt-
schaftsuniversität Wien mit folgenden wesentlichen
Ergebnissen evaluiert:

Die betroffenen Personen bevorzugen eine Bera-
tung

in einem persönlichen Gespräch (76%),
zu Hause (61%),
beim ersten Betreuungsbedarf (22%), bei aku-
ter Verschlechterung des Gesundheitszustan-
des (29%), anlassbezogen bei einem kon-
kreten Problem (22%), beim ersten Pflegegeld-
antrag (21%) oder bei Entlassung aus dem
Krankenhaus (16%),
über Geldangelegenheiten (38%), Betreuungs-
angebote (40%), Tipps zu Gesundheit und
Pflege (32%), Tipps zu Pflegehilfsmitteln (25%),
Entlastungsangebote für pflegende Angehörige
(23%) und rechtliche Fragen (20%).

Die Studie steht als Download zur Verfügung:
www.bmsk.gv.at und www.pflegedaheim.at.

Die gebundene Fassung kann weiters unter:
0800/20 20 74 und broschuerenservice@bmsk.gv.at
angefordert werden.

In einer vierten Projektphase wird das Pilotprojekt
Beratungsscheck im Zeitraum vom 1. Oktober 2008
bis 31. Jänner 2009 im Bundesland Oberösterreich
fortgesetzt, um dem diagnostizierten Bedarf an Be-
ratung und Information zu entsprechen und darüber

hinaus in dieser 4. Phase auch noch neue Aspekte
einer Pflegeberatung mittels Gutscheines erproben
und evaluieren zu können.

Die PVA – Landesstelle Oberösterreich wird die Be-
ratungsschecks den Antragsbestätigungen bei
Erst- und Erhöhungsanträgen in diesem Zeitraum
beilegen und versenden.

3.4.4. Maßnahmen für pflegende 
Angehörige aus dem 
Unterstützungsfonds für 
Menschen mit Behinderungen

Gemäß § 21a des Bundespflegegeldgesetzes kann
ein naher Angehöriger eines pflegebedürftigen
Menschen, dem zumindest Pflegegeld der Stufe 4
nach dem Bundespflegegeldgesetz gebührt, grund-
sätzlich eine Zuwendung aus dem Unterstützungs-
fonds für Menschen mit Behinderung erhalten. Er
muss jedoch die zu pflegende Person seit mindes-
tens einem Jahr überwiegend pflegen und wegen
Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen wichtigen
Gründen an der Erbringung der Pflege verhindert
sein.

Der Zuschuss soll als Beitrag zur Abdeckung der
Kosten für die Inanspruchnahme von professio-
neller oder privater Ersatzpflege dienen. Anträge
sind beim Bundesamt für Soziales und Behinderten-
wesen einzubringen, dem grundsätzlich auch die
Entscheidung darüber obliegt.

Das Unterstützungsangebot wurde bislang von den
pflegenden Angehörigen sehr gut angenommen.
Seit Inkrafttreten der Novelle mit 1. Jänner 2004 bis
inklusive März 2008 langten rund 11.500 Anträge
beim Bundessozialamt ein, wovon 10.200 positiv er-
ledigt wurden. Die Zuwendungen beliefen sich in
diesem Zeitraum auf ca. 12 Mio. EUR.

Mit der am 1. Jänner 2009 in Kraft tretenden Novelle
zum Bundespflegegeldgesetz wurde eine Auswei-
tung des Personenkreises der pflegenden Angehö-
rigen für Kurzeitpflegemaßnahmen auf Pflegegeld-
bezieherInnen der Stufe 3 sowie nachweislich de-
menziell erkrankte oder minderjährige Pflegebe-
dürftige ab Stufe 1 geschaffen.

3.4.5. Pilotprojekt – Erholungsurlaub für 
pflegende Angehörige

Aus Mitteln des Unterstützungsfonds für Menschen
mit Behinderung können unter bestimmten Voraus-
setzungen gemäß § 21a des Bundespflegegeldge-
setzes Leistungen für pflegende Angehörige er-
bracht werden.
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Der Kriegsopfer- und Behindertenverband Öster-
reich bietet in diesem Zusammenhang im Rahmen
eines Pilotprojektes die Möglichkeit eines 14-tä-
gigen Urlaubs im Franz-Schulz-Haus im Helenental
an. Dieser Urlaub kann entweder nur von der Haupt-
pflegeperson allein oder auf Wunsch auch gemein-
sam mit der pflegebedürftigen Person in Anspruch
genommen werden.

Der Aufenthalt im Helenental soll der Hauptpflege-
person Gelegenheit zur Erholung von der anstren-
genden Pflegeleistung bieten; darüber hinaus wird
aber auch ein Rahmenprogramm mit moderiertem
Erfahrungsaustausch, Pflegetipps und Rechtsbera-
tung geboten.

Die Kosten für den 14-tägigen Erholungsaufenthalt
betragen 868 EUR pro Person, wobei ein Selbstbe-
halt in Höhe von 20% des monatlichen Nettoein-
kommens zu tragen ist; die Restkosten werden aus
Mitteln des Unterstützungsfonds für Menschen mit
Behinderung getragen. Das Pilotprojekt wird einer
laufenden Evaluierung unterzogen.

Insgesamt nahmen dieses Angebot im 1. Projekt-
jahr (September 2006 bis August 2007) 139 Per-
sonen, davon 85 pflegende Angehörige und 54 Pfle-
gegeldbezieherInnen, in Anspruch. Der Kostenzu-
schuss aus dem Unterstützungsfonds für Men-
schen mit Behinderungen belief sich dabei auf rund
90.900 EUR.

Im 2. Projektjahr waren es bislang 33 Personen, da-
von 21 pflegende Angehörige und 12 Pflegegeldbe-
zieherInnen. Der Kostenzuschuss aus dem Unter-
stützungsfonds für Menschen mit Behinderungen
belief sich dabei auf rund 20.500 EUR.

3.4.6. Plattform für pflegende 
Angehörige

Um dem Erfordernis eines umfassenden Informati-
onsangebotes zur Bewältigung des Pflegealltages
Rechnung zu tragen, wurde im August 2006 zusätz-
lich zum Pflegetelefon die Internetplattform für pfle-
gende Angehörige eingerichtet. Diese Plattform ver-
steht sich als Informationsdrehscheibe und gibt zu
relevanten Themen für die Pflege zu Hause Aus-
kunft. Es gibt Informationen über Pflegegeld, sozial-
und arbeitsrechtliche Absicherung von Pflegeper-
sonen, mobile soziale Dienste, Hilfsmittel für die
Pflege, Therapien bei Hausbesuch, Kurse und
Selbsthilfegruppen, finanzielle Begünstigungen so-
wie stationäre Weiterpflege. Ebenso wird auf Ent-
lastungsangebote, wie etwa Urlaub für pflegende
Angehörige, Kurzzeitpflege und Zuwendungen zur
Unterstützung pflegender Angehöriger, aufmerk-

sam gemacht. Weiters sind Informationen über die
Beratungsangebote des BMSK, Handynet, Studien
und Publikationen des Ressorts, Formulare sowie
einschlägige Fachzeitschriften rund um das Thema
Pflege abrufbar. Die angebotenen Inhalte werden
laufend aktualisiert und erweitert.

Die Internetplattform bietet darüber hinaus ein of-
fenes Forum mit Tipps und der Möglichkeit zum ge-
genseitigen Erfahrungsaustausch mit anderen Be-
troffenen rund um die Pflege daheim. Unter
www.pflegedaheim.at ist die Plattform für pflegende
Angehörige abrufbar.

3.4.7. Begleitmaßnahmen und 
Verbesserungen im Rahmen der 
Familienhospizkarenz

Personen, die zur Sterbebegleitung eines nahen
Angehörigen oder zur Begleitung eines im gemein-
samen Haushalt lebenden, schwersterkrankten
Kindes im Rahmen der Familienhospizkarenz eine
Freistellung gegen gänzlichen Entfall des Entgelts
in Anspruch nehmen, soll möglichst rasch und unbü-
rokratisch geholfen werden. Dazu wurden bereits im
Jahr 2002 begleitende Maßnahmen im Bundespfle-
gegeldgesetz (BPGG) gesetzt:

Möglichkeit einer Auszahlung des Pflegegeldes
an die private Pflegeperson, die die Familien-
hospizkarenz in Anspruch nimmt,
pauschalierte Vorschüsse auf das Pflegegeld,
Privilegierung bei der Bezugsberechtigung
oder Fortsetzung eines offenen Verfahrens im
Todesfall.

Seit April 2005 werden Anträge auf Gewährung oder
Erhöhung des Pflegegeldes von Personen, die in ei-
ner Hospizeinrichtung stationär betreut werden, von
der Pensionsversicherungsanstalt in einem be-
schleunigten Verfahren durchgeführt. Diese Vor-
gangsweise hat sich grundsätzlich sehr bewährt, da
insbesondere im Hinblick auf die hohe Mortalitätsra-
te bei diesen Personen eine möglichst rasche Erle-
digung der Anträge gewährleistet werden kann.

Durch eine Änderung des Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetzes, BGBl. I Nr. 36/2006, wurde
mit Wirkung vom 18. März 2006 die Inanspruch-
nahme der Sterbebegleitung auch für Wahl- und
Pflegeeltern ermöglicht. Weiters kann die Familien-
hospizkarenz auch für die Begleitung von leiblichen
Kindern des anderen Ehegatten oder des/der Le-
bensgefährten/in in Anspruch genommen werden.

Für die Begleitung von schwersterkrankten Kindern
wurde zudem die Möglichkeit der Inanspruchnahme
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auf fünf Monate mit der Option einer Verlängerung
auf insgesamt neun Monate erweitert.

3.4.8. Studie „Zu Gast im Pflegeheim – 
Was erwarten pflegende 
Angehörige von Kurzzeitpflege als 
entlastende Maßnahme?“

Im Jahr 2007 erschien die im Auftrag des BMSK und
seitens des Institutes für Pflegewissenschaft der
Universität Wien erstellte Studie „Zu Gast im Pflege-
heim – Was erwarten sich pflegende Angehörige
von Kurzzeitpflege als entlastende Maßnahme?“,
die sich mit dem Problembereich der Kurzzeitpflege
im Hinblick auf die Situation pflegender Angehöriger
auseinandersetzt. Dabei wird insbesondere be-
leuchtet, wie Angehörige die Kurzzeitpflege erleben
und welche Erwartungen diese an die Kurzzeit-
pflege als entlastende Maßnahme haben.

Hintergrund der Untersuchung war die Annahme,
dass Entlastungsangebote für pflegende Angehöri-
ge häufig nicht als Entlastung wahrgenommen wer-
den. Um ein NutzerInnen-orientiertes Angebot zu
schaffen, war es notwendig zu wissen, welche Er-
wartungen pflegende Angehörige an Kurzzeitpflege
haben und welche Bedingungen nötig sind, damit
sie sich durch Kurzzeitpflege auch tatsächlich ent-
lastet fühlen.

Kurzzeitpflege ist, nach der dieser Studie zu Grunde
liegenden Definition, die vorübergehende statio-
näre Pflege eines pflegebedürftigen älteren Men-
schen, der ansonsten zu Hause betreut wird (ÖBIG
2005). Hauptziele dieser Pflegereform sind die Sta-
bilisierung und Aufrechterhaltung der häuslichen
Pflege sowie die Entlastung und Unterstützung von
pflegenden Angehörigen. Die gegenständliche Un-
tersuchung bezieht sich nicht auf Kurzzeitpflege
nach einem Krankenhausaufenthalt (auch Über-
gangspflege genannt), die primär dem Zweck dient,
in die eigene Wohnung zurückkehren zu können.

Als wesentliche Ergebnisse der Studie sind insbe-
sondere hervorzuheben:

Bedarf der Erhöhung des Angebots an Kurz-
zeitpflegeplätzen,
Bedarf nach wohnortnahen Angeboten,
Spezialisierungen von Kurzzeitpflegeeinrich-
tungen auf Problemschwerpunkte ihrer Klien-
tInnen, wie z.B. Pflegebedürftige mit Demenz,
gezielte Informationen zu den Angeboten,
eine Imageänderung von Kurzzeitpflege zum
Abbau von Ängsten mit dem Ziel von mehr In-
anspruchnahme und Entlastung.

3.4.9. Studie „Situation pflegender 
Angehöriger“

Das Österreichische Bundesinstitut für Gesund-
heitswesen (ÖBIG) stellte im Oktober 2005 die vom
Sozialministerium in Auftrag gegebene Studie zum
Thema „Situation pflegender Angehöriger“ fertig.

Ziel dieser Studie war es, aktuelle soziodemogra-
fische und sozioökonomische Daten zu pflegenden
Angehörigen und Anhaltspunkte zur Verbesserung
der Situation dieser Personengruppe zu erhalten.

Die Erhebung der Betreuungssituation erfolgte mit-
tels Fragebogen sowie aufgrund vom ÖBIG durch-
geführter Interviews mit spezifischen Selbsthilfe-
gruppen und Vereinen, die Angebote privater Pflege
zur Verfügung stellen.

Wesentliches Ergebnis der Studie ist: Insbesondere
unter dem Aspekt der großen sowohl subjektiven als
auch objektiven Belastungen der pflegenden Ange-
hörigen, sollen weitere Unterstützungsmaßnahmen
auf verschiedenen Ebenen für pflegende Angehöri-
ge gesetzt werden. Diese sollen den pflegebedürf-
tigen Menschen auch in weiterer Folge ein selbst be-
stimmtes und eigenständiges Leben im häuslichen
Umfeld solange wie möglich sichern.

3.5. Ausbau der sozialen Dienste

Aufgrund der Vereinbarung gemäß Artikel 15a BVG
zwischen dem Bund und den Ländern über gemein-
same Maßnahmen für pflegebedürftige Personen
(BGBl.Nr. 866/1993) wird das Angebot an sozialen
Diensten in allen Ländern ausgebaut. Für den Aus-
bau ist eine längerfristige Planung erforderlich. Zu
diesem Zweck haben die Länder zwischen 1996
und 1998 Bedarfs- und Entwicklungspläne erstellt

und müssen diese schrittweise bis zum Jahr 2010
realisieren. Die Länder passen nun laufend ihre Pla-
nungen an die aktuellen Entwicklungen an.

Arbeitskreis für Pflegevorsorge
In der genannten Vereinbarung wurde weiters be-
schlossen, dass ein Arbeitskreis für Pflegevorsor-
ge einzurichten ist, der unter anderem die Aufgabe
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hat, einen jährlichen Bericht zu erstellen. Aus dem
Bericht des Arbeitskreises für Pflegevorsorge 2006
geht hervor, dass die Inanspruchnahme der ambu-

lanten Dienste von 1999 bis 2006 um 21% gestie-
gen ist. Die Berichte werden gedruckt und auf der
Website des BMSK veröffentlicht.

3.6. Beschäftigte im Alten- und Behindertenbereich

Aufgrund der steigenden Anzahl älterer Menschen
in der Bevölkerung wird der Alten- und Behinderten-
bereich zukünftig vermehrt Beschäftigungsmöglich-
keiten bieten. Die Studie des ÖBIG über „Beschäf-
tigte im Alten- und Behindertenbereich“ (BMSK,
Wien 2008) untersuchte die Entwicklung des Be-
schäftigtenstandes in diesen Bereichen von 2003
bis 2006. Die Studie enthält Beschäftigtenzahlen
der mobilen, teilstationären und stationären Dienste
in Österreich. Ende 2006 wurden in 66% der Einrich-
tungen ca. 55.000 Beschäftigte gemeldet. Die Ge-

samtzahl der beschäftigten Personen im Alten- und
Behindertenbereich kann daher auf etwa 75.000 ge-
schätzt werden.

In den Einrichtungen der Altenbetreuung hat sich
der Personalstand in den Pflege- und Betreuungs-
berufen zwischen 2003 und 2006 um rund 15% er-
höht. Der bereits zwischen 1993 und 2003 beobach-
tete Trend in Richtung qualifizierter Pflege und Be-
treuung setzte sich zwischen 2003 und 2006 weiter
fort.

3.7. Vereinbarung über Sozialbetreuungsberufe

Die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Län-
dern über Sozialbetreuungsberufe, die am 26. Juli
2005 (BGBl. I Nr. 55/2005 ) in Kraft getreten ist, be-
inhaltet folgende bedeutende Zielsetzungen für die
Berufszweige der Heimhilfen, der Fach-Sozialbe-
treuerInnen mit den Schwerpunkten Altenarbeit, Be-
hindertenarbeit und Behindertenbegleitung sowie
den Diplom-SozialbetreuerInnen mit den Schwer-
punkten Altenarbeit, Familienarbeit, Behindertenar-
beit, Behindertenbegleitung:

Schaffung eines modularen Ausbildungssys-
tems;

Harmonisierung der Berufsbilder und Berufsbe-
zeichnungen;

einheitliche Ausbildungsstandards in ganz Ös-
terreich;

Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Be-
rufsgruppen und einheitliche Anerkennung der
Ausbildungen;

leichterer Zugang der Sozialbetreuungsberufe
zum Arbeitsmarkt;

deutliche Qualitätsverbesserung für die betrof-
fenen KlientInnen und die MitarbeiterInnen der
Berufsgruppen in den Bereichen Behinderten-
arbeit, Behindertenbegleitung, Familienarbeit
und Altenarbeit;

Förderung der Mobilität der Angehörigen der
Sozialbetreuungsberufe am Arbeitsmarkt.

Das Bundesministerium für Gesundheit, Familie
und Jugend (BMGFJ) hat die entsprechende No-
velle zum Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
sowie die Ausbildungsverordnung zur Basisversor-
gung bereits erlassen. Das Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur hat das für die neuen
Ausbildungen erforderliche Organisationsstatut für
die Schulen bereits in Kraft gesetzt.

Im Kompetenzbereich der Länder wurden die ent-
sprechenden Landesgesetze von Vorarlberg, Ober-
österreich, Niederösterreich, Wien, Burgenland,
Steiermark und Kärnten bereits kundgemacht. Zwei
Länder haben ihre Gesetze noch nicht beschlossen.
In Salzburg gibt es eine Regierungsvorlage und in
Tirol einen Begutachtungsentwurf.
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3.8. Heimrecht

Österreichweit gibt es zur Zeit rund 800 Alten- und
Pflegeheime, in denen rund 70.000 Heimplätze zur
Verfügung stehen. 

In Österreich sind grundsätzlich die Bundesländer
für gesetzliche Regelungen über die Errichtung, die
Erhaltung und den Betrieb von Pflege- und Betreu-
ungseinrichtungen zuständig. Daher haben alle
Bundesländer entsprechende Heimgesetze erlas-
sen.

Der Bund ist für zivilrechtliche Regelungen (Heim-
vertragsgesetz BGBl. I 12/2004) und für die Rege-
lung freiheitsbeschränkender Maßnahmen (Heim-
aufenthaltsgesetz BGBl. I Nr. 11/2004) zuständig.

Das Heimvertragsgesetz wurde mit dem Ziel ge-
schaffen, durch konsumentenschutzrechtliche Re-
gelungen ein klares und transparentes Rechtsver-
hältnis zwischen Heimträger und HeimbewohnerIn

zu schaffen. Das soll insbesondere durch den recht-
lichen Schutz der BewohnerInnen vor benachteili-
genden Vertragsgestaltungen erreicht werden.

Das Heimaufenthaltsgesetz regelt die Vorausset-
zungen für die Zulässigkeit einer Beschränkung der
persönlichen Freiheit von Menschen in Alten- und
Pflegeheimen, Behindertenheimen und Kranken-
anstalten. Hiefür wird eine den verfassungsrecht-
lichen Vorgaben entsprechende, effiziente und tat-
sächliche gerichtliche Überprüfung vorgesehen.
Den betroffenen Menschen sollen kraft Gesetzes
fachkundige VertreterInnen zur Seite gestellt wer-
den, die ihre Interessen im gerichtlichen Verfahren
und dem Träger der Einrichtung gegenüber wahr-
nehmen. Dieses Gesetz gilt für sämtliche Betreiber
solcher Einrichtungen, etwa die Länder, Gemein-
den, Sozialhilfeverbände oder Private.

3.9. Arbeitsgruppe „Neugestaltung Pflegevorsorge“

3.9.1. Einleitung

Die Pflege und Betreuung älterer Menschen ist zu
Recht zu einem zentralen Thema in der österrei-
chischen Sozialpolitik geworden. Derzeit beziehen
rund 400.000 Frauen und Männer, das sind immer-
hin fast 5% der österreichischen Bevölkerung, ein
Pflegegeld nach dem Bundes- oder einem Landes-
pflegegeldgesetz. Diese Zahl wird infolge der demo-
graphischen Entwicklung und der steigenden Le-
benserwartung in den nächsten Jahren weiter zu-
nehmen.

Dabei ist zu beachten, dass rund 80% der pflegebe-
dürftigen Menschen zu Hause von ihren Angehöri-
gen betreut werden. Diese nehmen damit große Be-
lastungen auf sich und leisten einen gesellschafts-
politisch äußerst wertvollen Beitrag. Es ist wichtig,
die pflegenden Angehörigen als eine der tragenden
Säulen des österreichischen Pflegevorsorgesys-
tems bei ihrer schwierigen Tätigkeit bestmöglich zu
unterstützen und zu entlasten sowie deren Position
zu stärken.

Das Regierungsprogramm für die XXIII. Gesetzge-
bungsperiode sah dazu zahlreiche Maßnahmen
vor. In Entsprechung des Regierungsprogrammes
wurde am 26. Februar 2007 beim BMSK eine Ar-
beitsgruppe zur Neugestaltung der Pflegevorsorge
eingerichtet, der u.a. VertreterInnen von Bund, Län-

dern und Gemeinden, der Sozialpartner und Inter-
essenvertretungen angehörten. Die Arbeitsgruppe
setzte sich mit den verschiedensten Problemberei-
chen des bestehenden Pflegevorsorgesystems
auseinander, um insgesamt zu einem nachhaltig
gesicherten System leistbarer Pflege zu gelangen.

Als ein erster Schritt für die Sicherung der Pflege und
Betreuung der Menschen, die Unterstützung benö-
tigen, wurden zunächst die Rahmenbedingungen
für eine 24-Stunden-Betreuung eingehend disku-
tiert.

3.9.2. Kurzfristige Maßnahmen –
24-Stunden-Betreuung

In weiterer Folge wurden die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für eine legale, leistbare und qualitäts-
gesicherte (bis zu) 24-Stunden-Betreuung zu
Hause geschaffen. Dabei wurden die arbeits- und
gewerberechtlichen Grundlagen für eine entspre-
chende Betreuung in Privathaushalten sowohl in
Form eines unselbstständigen Betreuungsverhält-
nisses als auch in Form eines selbstständigen Be-
treuungsverhältnisses durch das Hausbetreuungs-
gesetz (HBeG) bzw. durch eine Novelle zur Gewer-
beordnung 1994 festgelegt. Beide gesetzlichen
Maßnahmen sind mit 1. Juli 2007 in Kraft getreten.
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Förderungsvoraussetzungen
Die Grundlage für die finanzielle Unterstützung der
24-Stunden-Betreuung aus Mitteln des Unterstüt-
zungsfonds für Menschen mit Behinderung bildet
die Bestimmung des § 21b des Bundespflegegel-
degesetzes; diese Regelung ist mit 1. Juli 2007 in
Kraft getreten.

Die näheren Kriterien für die Gewährung eines Zu-
schusses zur 24-Stunden-Betreuung sind durch
vom Bundesminister für Soziales und Konsumen-
tenschutz erlassene Richtlinien geregelt.

Um einen finanziellen Zuschuss für die 24-Stunden-
Betreuung in Anspruch nehmen zu können, müssen
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Bedarf einer bis zu 24-Stunden-Betreuung;
Bezug von Pflegegeld auf Grund bundes- oder
landesgesetzlicher Vorschriften zumindest in
Höhe der Stufe 3;
Vorliegen eines Betreuungsverhältnisses nach
den Bestimmungen des Hausbetreuungsge-
setzes zwischen der betreuungsbedürftigen
Person oder ihrem Angehörigen zu einer un-
selbstständigen Betreuungskraft oder einem
gemeinnützigen Anbieter oder einem selbst-
ständigen Personenbetreuer;
Einkommensgrenze: das Einkommen der pfle-
gebedürftigen Person darf grundsätzlich 2.500
EUR netto pro Monat nicht überschreiten; diese
Einkommensgrenze erhöht sich jedoch pro un-
terhaltsberechtigten Angehörigen um 400 EUR
bzw. pro behinderten unterhaltsberechtigten
Angehörigen um 600 EUR. Für geringfügige
Überschreitungen der Einkommensgrenze
wurde zur Vermeidung sozialer Härten auch
eine Einschleifregelung vorgesehen;
Ab 1. Jänner 2009 müssen die Betreuungskräf-
te entweder eine theoretische Ausbildung, die
im Wesentlichen derjenigen eines/r Heimhel-
fers/in entspricht, nachweisen oder seit min-
destens sechs Monaten die Betreuung des För-
derwerbers sachgerecht durchgefüht haben
oder es muss eine fachspezifische Ermächti-
gung der Betreuungskraft zu pflegerischen Tä-
tigkeiten vorliegen.

Von der Berücksichtigung von Vermögen des För-
derungsnehmers in diesem Bereich wird Abstand
genommen. Die Zuwendungen wurden deutlich an-
gehoben und mit 550 EUR monatlich bei zwei selb-
ständigen BetreuerInnen bzw. mit 1.100 EUR mo-
natlich bei zwei unselbständigen Betreuungskräften
festgesetzt. 

Kostenlose Hotline des Bundessozialamts

Für alle detaillierten Fragen im Zusammenhang mit
dem Fördermodell der 24-Stunden-Betreuung
wurde eine kostenlose Telefonhotline beim Bun-
dessozialamt eingerichtet. Unter der Nummer
0800 22 03 03 erhalten pflegebedürftige Menschen
und/oder ihre Angehörigen österreichweit telefoni-
sche Auskünfte zu diesem Thema. Die Hotline wur-
de und wird sehr stark frequentiert, insgesamt wa-
ren bislang rund 13.000 Anrufe zu verzeichnen.

One-Stop-Shop (OSS)

Um die Inanspruchnahme einer Förderung zur 24-
Stunden-Betreuung zu erleichtern, wurde seitens
des BMSK gemeinsam mit den Bundesländern
eine Serviceoffensive für die Abwicklung der anfal-
lenden Behördenwege gestartet.

Pardonierung

Um eine entsprechende Information und Beratung
über die Inanspruchnahme des neu geschaffenen
Förderungssystemes sowie eine ausreichende In-
formation über die arbeits- und sozialversiche-
rungsrechtlichen Pflichten bei selbstständiger
bzw. unselbstständiger Betreuungstätigkeit zu er-
möglichen, wurde mit dem Pflege-Verfassungsge-
setz ein Übergangszeitraum bis Ende Juni 2008
geschaffen, innerhalb dessen verwaltungsstraf-
rechtliche und beitragsrechtliche Konsequenzen
tragen müssen. 

Mit dem Gesundheitsberufe-Rechtsänderungs-
gesetz 2007 (GesBRÄG 2007) – BGBl. I Nr. 57/
2008, das am 10. April 2008 in Kraft trat, wurde ge-
währleistet, dass PersonenbetreuerInnen und per-
sönliche AssistentInnen im Einzelfall auch unter be-
stimmten Voraussetzungen pflegerische bzw. ärzt-
liche Tätigkeiten in Privathaushalten nach Delega-
tion und Anleitung von diplomiertem Gesundheits-
und Krankenpflegepersonal bzw. von Ärzten vor-
nehmen dürfen. Zu den pflegerischen Tätigkeiten
zählen unter anderem etwa Unterstützung bei der
oralen Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme, Un-
terstützung bei der Körperpflege oder beim An- und
Auskleiden, zu den ärztlichen Tätigkeiten zählen
etwa Verabreichung von Arzneimitteln, Anlegen von
Verbänden und Bandagen.

Inanspruchnahme der Förderung gemäß § 21b 
des Bundespflegegeldgesetzes

Mit Mitte November 2008 gab es in Österreich rund
13.400 Anmeldungen zum freien Gewerbe der Per-
sonenbetreuerInnen. Aufgrund einer Schätzung
sind ca. 300 Personen als PersonenbetreuerInnen
unselbständig beschäftigt.
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Bis November 2008 langten beim Bundessozialamt
insgesamt 3.526 (davon 3.300 für selbständige und
195 für unselbständige BetreuerInnen) Ansuchen
auf Gewährung einer Förderung zur 24-Stunden-
Betreuueng ein. In 31 Fällen war bei der Antragstel-
lung z.B. auf Grund fehlender Unterlagen noch nicht
klar, welche Betreuungsform gewählt wird. Insge-
samt wurden 2.451 Anträge (davon 2.351 Selbstän-
dige und 100 Unselbständige) positiv erledigt, 273
Fälle wurden abgelehnt (davon 181 Selbständige
und 68 Unselbständige) sowie in weiteren 24 Fällen
musste aus anderen Gründen z.B. kein Betreungs-
verhältnis nach dem Hausbetreuungsgesetz eine
negative Entscheidung getroffen werden. 802 Fälle
(davon 768 Selbständige und 27 Unselbständige)
standen zum genannten Zeitpunkt in Bearbeitung.
In sieben Fällen war noch nicht ersichtlich, welche
Betreuungsform gewählt wurde.

Zur Tatsache der höheren Zahl der Gewerbeanmel-
dungen gegenüber den bislang beim Bundessozial-
amt einfgelangten Förderansuchen ist hinzuweisen,
dass die pflegebedürftigen Menschen in der Regel
von je zwei BetreuerInnen betreut werden, die beide
angemeldet sind, für die aber nur ein Förderansu-
chen gestellt wird. Bei rund 13.400 Gewerbeanmel-
dungen ist davon auszugehen, dass von diesen Be-
treuerInnen knapp mehr als 6.000 pflegebedürftige
Personen  in der häuslichen Umgebung betreut wer-
den. Die Anzahl der Förderanträge verzeichnet ge-
genüber den Vorjahr eine deutliche Steigerung
(Ende 2007 rund 100 Anträge, nunmehr Mitte No-
vember 2008 rund 3.500 Förderansuchen).

3.9.3. Mittel- und langfristige 
Maßnahmen

Von der Arbeitsgruppe „Neugestaltung Pflegevor-
sorge“ wurden in ihrer Sitzung am 10. Oktober 2007
drei themenspezifische Untergruppen eingerichtet:

Untergruppe 1 „Finanzierung (inkl. 
Organisationsfragen)“

Die Untergruppe 1 befasste sich schwerpunktmä-
ßig mit folgenden Themenbereichen:

Erhebung des Status quo,

mittel- und langfristige Entwicklung der Kosten
der Pflegevorsorge auf Grund der derzeit gel-
tenden gesetzlichen Regelungen,

Vergleich des österreichischen Pflegevorsor-
gemodells mit anderen Pflegevorsorgemodel-
len in der Europäischen Union (Best-Practice-
Analyse).

In der zur Finanzierung der Pflegevorsorge einge-
richteten Untergruppe wurden Strategien für eine
langfristig nachhaltige Finanzierung der Pflegevor-
sorge von ExpertInnen erörtert und Grundlagen für
künftige politische Entscheidungen konzipiert. Da-
bei wurde besonderes Augenmerk auf die mittel-
und langfristigen Entwicklungen der Kosten der
Pflegevorsorge gelegt. Eine weitere Basis für künf-
tige Entscheidungen im Rahmen der Finanzierung
der Pflegevorsorge bildet auch die Entwicklung al-
ternativer Finanzierungsmodelle samt deren volks-
wirtschaftlichen Auswirkungen.

Diese Themenbereiche wurden seitens des WIFO
in zwei detaillierten Studien über die „Mittel- und
langfristige Finanzierung der Pflegevorsorge“ sowie
„Alternative Finanzierungsformen der Pflegevor-
sorge“ eingehend beleuchtet. Die Ergebnisse dieser
Studien stellen eine fundierte Ausgangsbasis für
künftige Entscheidungen über die zukünftige Finan-
zierung der Pflegevorsorge dar.

Untergruppe 2 „Pflegegeld (inkl. 
Qualitätssicherung) und betreuende 
Angehörige“
In der Untergruppe 2 wurden vor allem folgende
Themenbereiche behandelt:

Erhöhung des Pflegegeldes,
Pflegegeld – Einstufung betreffend Menschen
mit demenziellen Erkrankungen,
Pflegegeld – Einstufung betreffend Kinder und
Jugendliche,
Unterstützung für betreuende Angehörige,
Pflegeberatung,
Durchführung aller Pflegegeldverfahren durch
den Bund,
Wahlmöglichkeit zwischen Geld- und Sachleis-
tungen.

Die Diskussionsergebnisse dieser Arbeitsgruppe
fanden Eingang in eine Novelle zum Bundespflege-
geldgesetz, die am 01. Jänner 2009 in Kraft trat. Di-
ese Novelle kann als das größte Reformvorhaben
im Bereich des Pflegegeldes seit dessen Einführung
angesehen werden. So ist für die im Rahmen dieser
Novelle geplanten Maßnahmen von einer budge-
tären Mehrbelastung des Bundes allein für das Jahr
2009 von 120,13 Mio EUR auszugehen.

Insbesondere sind in der gegenständlichen Novelle
folgende Maßnahmen vorgesehen:

Verbesserung der Einstufung von schwerst be-
hinderten Kindern und Jugendlichen sowie
Menschen mit demenziellen Erkrankungen:
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Verankerung von fixen Erschwerniszuschlä-
gen:
– Schwerst behinderte Kinder und Jugendli-

che bis zum vollendeten 7. Lebensjahr im
Ausmaß von 50 Stunden monaltlich

– Schwerst behinderte Kinder und Jugendli-
che bis zum vollendeten 15. Lebensjahr im
Ausmaß von 75 Stunden monatlich

– Menschen mit einer schweren geistigen
oder einer schweren psychischen Behinde-
rung, insbesondere einer dementiellen Er-
krankung, im Ausmaß von 25 Stunden mo-
natlich.

Erhöhung des Pflegegeldes:
selektiv nach Pflegegeldstufen, wobei das Pfle-
gegeld in den Stufen 1 und 2 um 4%, in den Stu-
fen 3 bis 5 um 5% sowie in den Stufen 6 und 7
um 6% erhöht wurde.
Unterstützung für betreuende Angehörige:
Ausweitung des Personenkreises der pfle-
genden Angehörigen für Kurzeitpflegemaßnah-
men auf PflegegeldbezieherInnen der Stufe 3
sowie nachweislich demenziell erkrankte oder
minderjährige Pflegebedürftige ab Stufe 1.
Entlastung kleinerer Entscheidungsträger:
durch die Übertragung der Vollziehungs- und
Auszahlungskompetenz auf die Versiche-
rungsanstalt Öffentlich Bediensteter.

Untergruppe 3 „Sachleistungen (inkl. 
Qualitätssicherung)“ 
In der Untergruppe 3 wurde unter Einbeziehung
der ÖBIG an folgenden zwei Themenbereichen ge-
arbeitet:

Zusammenfassung der politischen und inhalt-
lichen Zielsetzungen von Bund, Ländern, Trä-
gerorganisationen, Sozialpartnern und Interes-
senvertretungen. Auf der Basis der Unterlagen
und Positionspapiere der einzelnen Institutionen
sollen die gemeinsamen Zielsetzungen, über die
Konsens besteht, sowie die abweichenden
Meinungen dargestellt werden.
Qualitative Darstellung der Sachleistungen:
Dieser Themenbereich umfasst die Erstellung
eines Leistungskatalogs der mobilen, ambu-
lanten, teilstationären und stationären Dienste
sowie eine Definition der einzelnen Sachleistun-
gen anhand von Leistungsmerkmalen. Nach ei-
ner Diskussion in der Untergruppe wurde ein
Konsens darüber erzielt, welche Sachleistun-
gen mit welchen Qualitätskriterien als beson-
ders wichtig angesehen werden und daher
durch die Länder weiter ausgebaut werden sol-
len.


